




  4. Ausfertigung 

Begründung 
 
Ortsplanung 
Thalham ist im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen. In 
Thalham soll auf Flur Nr. 799 eine Bebauung mit einem Einfamilienhaus entstehen. Der 
Eigentümer hat dringenden Wohnraumbedarf. Mittelfristig besteht für die Eigentümer des der 
FlNr. 778 und 779 Bedarf. Es soll innerhalb der bebauten Ortsteile eine lockere Bebauung mit 
Einheimischenbindung ermöglicht werden. Die Gemeinde Eiselfing ist bestrebt, hier für 
Einheimische Wohnraum zu schaffen. Die betroffenen Grundstückseigentümer binden sich 
durch notariell beurkundeten Vertrag an das Einheimischenmodell der Gemeinde Eiselfing. 
Thalham ist im Flächennutzungsplan ein bebauter Bereich im Außenbereich, der nicht 
überwiegend landwirtschaftlich geprägt ist. Die Wohnbebauung im Ort überwiegt. Deshalb 
soll mit der Lückenfüllungssatzung Thalham ortsplanerisch geordnet und die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für weitere zulässige Bauvorhaben geschaffen werden. 
Durch die möglichen zusätzlichen Wohngebäude soll eine verträgliche Ortsentwicklung 
stattfinden.  
 
Abwasserbeseitigung 
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über eine gemeindliche Abwasserbeseitigungsanlage. 
Für die Beseitigung des Niederschlagswassers steht ebenfalls eine gemeindliche Anlage zur 
Verfügung. Im Falle einer möglichen und damit vorrangigen Versickerung auf den jeweiligen 
Grundstücken sind die Verordnung über das erlaubnisfreie schadlose Versickern von 
gesammelten Niederschlagswasser (NWFreiV) und die Technischen Regeln für das schadlose 
Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten. Die 
Möglichkeit der Versickerung ist im Zuge des Genehmigungsverfahrens für die jeweiligen 
Bauvorhaben zu prüfen. Für die Planung und den Bau von Versickerungsanlagen ist das ATV-
DVWK-A 138 Januar 2002 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser“ zu beachten. 
 
Ausgleichsmaßnahmen: 
Die geplante Bebauung stellt einen geringen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Auf eine 
Bilanzierung der Ausgleichsmaßnahmen wird verzichtet. Als Ersatz für die versiegelten 
Flächen ist entlang der nördlichen und westlichen Plangrenze eine ausreichende Bepflanzung 
als Ortsrandeingrünung mit Obst-, Laubbäumen sowie fruchttragenden Heckensträuchern 
vorzusehen. Der vorhandene Obstbaumbestand ist so weit wie möglich zu erhalten. 
Die Darstellung der Ausgleichsmaßnahmen hat durch qualifizierte Freiflächengestaltungspläne 
im Bauantragsverfahren zu erfolgen. 
 
Sonstiges: 
Die zum Teil in der Grundstücken FlNr. 778, 779, 799 und 950 verlegten 
Hauptwasserleitungen sind bei einer evtl. Bebauung dieser Grundstücke in der Weise zu 
sichern, dass eine seitlicher Mindestabstand von 3,0 m zu den Bauwerken gewährleistet wird. 
 
Im überplanten Bereich befinden sich teilweise 0,4 kV-Freileitungen Der E.ON Bayern AG. 
Um Gefährdungen oder die Beschädigungen der Anlagen auf jeden Fall zu vermeiden, muss 
die beauftragte Baufirma rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Kundencenter in Ampfing, Tel. 
08036/881-0 Kontakt aufnehmen. 
 


